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Gebuhrenordnung der Industrie- und Handelskammer

Nordschwarzwald, Sitz Pforzheim

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald hat
am 13.10.1980 gemaR § 3 Abs. 6 und 7 und § 4 Satz 2 Nr. 2 des Gesetzes zur
vorlaufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern (IHKG)
vom 18.12.1956 (BGBI. I, S. 920 ff), zuletzt geandert durch Artikel 95 Nr. 5 des
EinfUhrungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14.12.1976 (BGBI. I, S. 3341)
sowie gemal 8§ 3 des Gesetzes uber die Industrie- und Handelskammern in
Baden-Wirttem- berg vom 27.1.1958 (Ges. Bl. S. 77) folgende GebUhrenordnung
beschlossen:

8 1 Gebuhren, Auslagen, Vorschiisse

(1) Far die Inanspruchnahme besonderer Anlagen und Einrichtungen oder fir
besondere Tatigkeiten erhebt die Kammer, soweit nicht besondere gesetzliche
Bestimmungen bestehen, Geblhren nach dem Gebuhrentarif; der
Gebuhrentarif ist Bestand- teil der Gebihrenordnung.

(2) Die Kammer kann zusétzlich vom Gebuhrenschuldner Auslagen ersetzt
verlangen, die den Ublicherweise von der Kammer zu tragenden
Verwaltungsaufwand tberschreiten.

(3) Die Kammer kann vom Gebuhrenschuldner einen angemessenen Vorschuss

fur Gebuhren und Auslagen verlangen.

8§ 2. Bemessung der Gebihren

(1) Gebihren sind als feste Satze oder Rahmensatze zu bestimmen.

(2) Sind fur eine Tatigkeit Rahmenséatze bestimmt, so ist die Gebihr nach
Verwaltungsaufwand und wirtschaftlichem Wert fir den Gebthrenschuldner zu
bemessen.

(3) Fur den Fall, dass die beantragte Tatigkeit vom Gebihrenschuldner nicht voll in

Anspruch genommen wird, kann die Gebuhr entsprechend ermafigt werden.

Druckdatum: 2011-10-26 Seite 1 von 3
C:\DOKUME~1\wunderle\LOKALE~1\Temp\1\notes513E0F\Gebiihrenordnung_1981.doc



Industrie- und Handelskammer
Nordschwarzwald
N

A

83 Gebihrenschuldner
Gebuhrenschuldner ist, wer besondere Anlagen und Einrichtungen der Kammer
benutzt oder gebihrenpflichtige Tatigkeiten beantragt hat oder in wessen
Interesse eine solche Tatigkeit vor- genommen wurde. Mehrere
Gebuhrenschuldner haften als Gesamtschuldner.

8 4 Entstehung des Anspruchs
(1) Der Anspruch auf Gebiuhren entsteht bei antragsgebundenen Tatigkeiten mit
Eingang des Antrags, sonst mit der Benutzung der Anlage oder Einrichtung
oder der Durchfuhrung der Tatigkeit.
(2) Der Anspruch auf Erstattung von Auslagen entsteht mit der Aufwendung des

zu erstattenden Betrages.

(3) Gebuhren und Auslagen sind innerhalb der gesetzten Zahlungsfrist zu
entrichten.

8§ 5 Falligkeit

Gebuhren und Auslagen werden mit ihrer Bekanntgabe an den
Gebuhrenschuldner fallig.

§ 6 Mahnung und Beitreibung

(1) Gebuhren, die nicht innerhalb der festgesetzten Frist entrichtet worden sind,
sind mit einer neuen Zahlungsfrist anzumahnen. In der Mahnung ist der
Gebuhrenschuldner auf die Folgen der Nichtzahlung innerhalb der neuen Frist
hinzuweisen.

(2) Fur die Beitreibung von Gebihren gelten die fir die Kommunalabgaben
geltenden Vorschriften
(8 3 Abs. 8 IHKG).

8 7 Stundung, Erlass, Niederschlagung
(1) Gebihren und Auslagen konnen auf Antrag gestundet werden, wenn ihre
Zahlung mit erheblichen Harten fur den Gebuhrenpflichtigen verbunden ist und

der Gebuhrenanspruch durch die Stundung nicht gefahrdet wird.

Druckdatum: 2011-10-26 Seite 2 von 3
C:\DOKUME~1\wunderle\LOKALE~1\Temp\1\notes513E0F\Gebiihrenordnung_1981.doc



Industrie- und Handelskammer
Nordschwarzwald
N

A

(2) Gebuhren und Auslagen konnen auf Antrag im Falle einer unbilligen Harte
ganz oder teilweise erlassen werden. Im Interesse einer gleichmafigen
Behandlung aller Kammerzugehérigen ist an den Begriff der unbilligen Harte
ein strenger Mal3stab anzulegen.

(3) Gebuhren und Auslagen kénnen niedergeschlagen werden, wenn ihre
Beitreibung keinen Erfolg verspricht oder wenn Aufwand und Kosten der

Beitreibung in einem Missverhaltnis zur GeblUhrenschuld stehen.

§ 8 Verjahrung
Fur die Verjahrung der Gebihren gelten die Vorschriften der Abgabenordnung
Uber die Steuern von Einkommen und von Vermdégen entsprechend (§ 3 Abs. 8
IHKG).

8§ 9 Rechtsbehelfe

(1)Gegen den Gebuhrenbescheid ist der Widerspruch nach den Bestimmungen
der Verwaltungs-gerichtsordnung gegeben. Uber den Widerspruch entscheidet
die Kammer.

(2)Gegen den ablehnenden Widerspruchsbescheid kann innerhalb eines Monats
nach Zugang vor dem zustandigen Verwaltungsgericht Klage erhoben werden.
Die Klage ist gegen die Kammer zu richten.

(4) Rechtsbehelfe gegen Gebihrenbescheide haben keine aufschiebende Wirkung
(8 80 Abs. 2 Ziff. 1 VwWGO).

8§ 10 Inkrafttreten
Diese Gebuhrenordnung tritt am 1.1.1981 in Kratft.

Pforzheim, 13. Oktober 1980

Dr. Walter Witzenmann
Prasident

Dr. Gerhard Haussler

Hauptgeschaftsfihrer

Druckdatum: 2011-10-26 Seite 3 von 3
C:\DOKUME~1\wunderle\LOKALE~1\Temp\1\notes513E0F\Gebiihrenordnung_1981.doc



	Gebührenordnung der Industrie- und Handelskammer  Nordschwarzwald, Sitz Pforzheim

